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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

RAT

RICHTLINIE DES RATES

vom 20. Januar 1981
zur siebten Änderung der Richtlinie vom 23. Oktober 1962 zur Angleichung der Rechts
vorschriften der Mitgliedstaaten für färbende Stoffe, die in Lebensmitteln verwendet werden

dürfen

(81 /20/EWG)

HAT FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN :

Artikel 1

Die folgenden Stoffe werden in Anhang II Buchstabe b)
der Richtlinie vom 23 . Oktober 1962 unter den dort ge
nannten Bedingungen hinzugefügt :
— Carrageen (ausschließlich für die unter Nr. E 160

und E 161 in Anhang I genannten färbenden Stoffe ),
— Gummi arabicum (ausschließlich für die unter
Nr. E 160 und E 161 in Anhang I genannten färben
den Stoffe).

Artikel 2

DER RAT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN -

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 100,

auf Vorschlag der Kommission (*),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2 ),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialaus
schusses (3 ),

in Erwägung nachstehender Gründe :

Die Richtlinie vom 23 . Oktober 1962 zur Angleichung
der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten für färbende
Stoffe, die in Lebensmitteln verwendet werden dürfen (4 ),
zuletzt geändert durch die Richtlinie 78 /144/EWG (5 ),
enthält in Anhang II Buchstabe b ) die Liste der Erzeug
nisse zur Verdünnung oder Auflösung von färbenden
Stoffen .

Die Verwendung der Carotinoid-Farbstoffe E 160 und
E 161 wird durch ihre Verdünnung mit Carrageen
(E 407 ) und Gummi arabicum (E 414 ) erleichtert . Die
Kommission überprüft zur Zeit die Verwendung aller
Stoffe zur Verdünnung und Auflösung von färbenden
Stoffen . Deshalb kann noch kein endgültiger Beschluß
über die Zulassung dieser beiden Stoffe in der Gemein
schaft gefaßt werden -

Die Mitgliedstaaten erlassen die Rechts- und Verwal
tungsvorschriften, die erforderlich sind, um dieser Richt
linie spätestens zum 1 . Juli 1981 nachzukommen, und
setzen die Kommission hiervon unverzüglich in Kenntnis .

Artikel 3

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

Geschehen zu Brüssel am 20. Januar 1981 .

Im Namen des Rates

Der Präsident
Ch. A. van der KLAAUW

(*) ABl . Nr. C 201 vom 10. 8 . 1979, S. 13 .
(2 ) ABl . Nr. C 147 vom 16. 6 . 1980, S. 124.
( 3 ) ABl . Nr. C 113 vom 7. 5 . 1980, S. 9 .
(4) ABl . Nr. 115 vom 11 . 11 . 1962, S. 2645 /62.
(5 ) ABl . Nr . L 44 vom 15 . 2. 1978 , S. 20.


